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Atommüll und
Umweltradioaktivität:
Mit radioaktiven Zusät-
zen hergestellter Baustahl
wurde in mehr als 2.000
Wohnungen und Schulen
auf Taiwan verbaut. For-
scher der National Yang
Ming University fanden
unter den Bewohnern
vermehrt Krebserkran-
kungen. Seite 4

Elbmarsch-Leukämien:
Der Unterausschuß
‚Strahlenschutz bei Anla-
gen‘ der SSK hat sich mit
den von der Arbeitsge-
meinschaft Physikalische
Analytik und Meßtechnik
(ARGE PhAM) in Elb-
marsch und Elbgeest
gefundenen PAC-Kern-
brennstoff-Kügelchen
befaßt.  Seite 5

Wiederaufarbeitung:
Deutsche Grenzwerte
werden in den Wiederauf-
arbeitungsanlagen von La
Hague in Frankreich um
das Siebenfache und von
Sellafield in England um
das Zwanzigfache über-
schritten. Das ergibt eine
nicht veröffentlichte Stu-
die des Öko-Instituts vom
Februar 2000. Seite 6

Zahnröntgen:
Metallkronen im Mund
führen beim Zähnerönt-
gen zu höheren Strahlen-
belastungen. Von der
Röntgenstrahlung aus der
Metalloberfläche heraus-
geschleuderte Elektronen
können Strahlendosen
wie bei einer Tumor-Be-
strahlung verursachen.

Seite 7

Entgegen allen Verspre-
chungen und öffentlichen
Äußerungen des Bundes-
umweltministers wird
durch die von der Bun-
desregierung vorgelegte

neue Strahlenschutzver-
ordnung das Schutz-
niveau der beruflich
strahlenbelasteten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer und der Bevölke-

rung in wesentlichen
Punkten verschlechtert.
Die neue Strahlenschutz-
verordnung bestätigt die
Zweifel vieler Bürgerin-
nen und Bürger sowie
Expertinnen und Exper-
ten an der Ernsthaftigkeit
des von der rot-grünen
Bundesregierung ange-
kündigten Atomausstiegs.
Zu dieser Bewertung ge-
langen die Gesellschaft
für Strahlenschutz, das
Otto-Hug-Strahleninstitut
Bonn, der Bund für Um-
welt und Naturschutz

Deutschland (BUND),
Robin Wood und die
Internationalen Ärzte für
die Verhütung des Atom-
krieges (IPPNW). In ei-
nem Schreiben vom 11.
Mai 2001 an die Umwelt-
und Wirtschaftsminister
der Bundesländer und die
Mitglieder der Ausschüs-
se für Umwelt, Gesund-
heit, Wirtschaft und So-
ziales des Bundesrates
hatten sie den Bundesrat
aufgefordert, die Vorlage
der Bundesregierung ab-
zulehnen, weil sie in ihrer
Schutzfunktion noch hin-
ter die Regelungen der
bisherigen Strahlen-
schutzverordnung von
1989 zurückweicht. Statt
dessen setzten die Län-
dervertreter am 1. Juni
2001 im Bundesrat wei-
tere Verschlechterungen
durch.

Die Verordnung berücksich-
tige nicht die wissenschaftli-
chen Ergebnisse der vergan-
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Strahlenschutz-Novelle 2001

Das Bundeskabinett beschloß schlechtere
Strahlenschutz-Regelungen als bisher und
den Ländervertretern im Bundesrat war das
nicht schlecht genug
Die neue Strahlenschutzverordnung wurde am 1. Juni 2001 mit Änderungen vom
Bundesrat beschlossen. Umweltverbände: „Wir können nicht verstehen, daß
ausgerechnet unter einer rot-grünen Regierung der Strahlenschutz für die
Bevölkerung und die beruflich strahlenexponierten Personen verwässert wird.“
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genen 20 Jahre, die gezeigt
haben, daß das Strahlenrisiko
mindestens um den Faktor 10
höher ist, als bisher ange-
nommen wurde, heißt es in
dem Brief der Gesellschaft für
Strahlenschutz, der Umwelt-
verbände und der IPPNW. Im
Mai dieses Jahres hatten die
Ausschüsse des Bundesrates
damit begonnen, die Strahlen-
schutzverordnung zu disku-
tiert. Informationen aus den
Ausschüssen belegten, daß auf
Betreiben der Bundesländer
weitere Verschlechterungen
des Strahlenschutzes zu er-
warten waren. So teilt der
Bundesrat in seiner Presse-
mitteilung vom 1. Juni 2001
mit, er habe der neuen Strah-
lenschutzverordnung nur unter
der Bedingung zugestimmt,
daß die Bundesregierung zahl-
reiche Änderungen vornimmt.
Denn er befürchte, daß mit der
vorliegenden Novellierung er-
hebliche Kosten verbunden
sind. Darüber hinaus sehe der
Bundesrat in einigen Punkten
keine Notwendigkeit, strenge-
re Dosisgrenzwerte festzule-
gen, als dies die europäischen
Richtlinien vorgeben.

Trittin hatte die Länderkam-
mer zuvor an ihre Forderung
erinnert, die Umsetzung euro-
päischer Vorgaben dürfe nicht
zu Verschlechterungen des
bisher in Deutschland gelten-
den Standards führen. Deshalb
wolle die Bundesregierung die
Strahlenschutzkontrolle bei ra-
dioaktivem Wasserstoff (Tri-
tium) und Kohlenstoff (C-14)
wie bisher beibehalten. Die
EURATOM-Grundnormen
ließen hierfür aber zehn- bis
1.000-fach höhere Grenzwerte
zu. Eine größere Menge dieser
radioaktiven Stoffe könne
auch in verbrauchernahen Pro-
dukten wie Uhren, Leucht-
ziffern, Nachtsichtferngläsern
und Schwimmern beim An-
geln enthalten sein.

Der Bundesrat sprach sich
auch gegen eine Absenkung
des derzeitigen Störfallpla-
nungswertes von 50 auf 20
Millisievert aus. Dieser Wert
gibt an, wie hoch die radioak-
tive Belastung der Bevölke-

rung im Falle einer Störung in
einer Atomanlage maximal
sein darf. Ohne Begründungen
hierfür zu nennen, nehme die
Bundesregierung Verschär-
fungen von Strahlungswerten
vor, die nach Auffassung des
Bundesrates wissenschaftlich
nicht erforderlich sind, hieß
es. Die europäischen Vorga-
ben gewährleisteten ein aus-
reichendes Schutzniveau.

Daneben fordert der Bundes-
rat zahlreiche Änderungen im
Hinblick auf den nuklearme-
dizinischen Bereich, die Be-
förderungsgenehmigungen für
Atomtransporte und den
Schutz des ungeborenen Le-
bens. Ferner sollen die Rege-
lungen zur Behandlung von
Menschen mit Röntgenstrah-
len nicht in die Strahlen-
schutzverordnung aufgenom-
men werden, sondern in der
Röntgenverordnung bleiben.
Schließlich stellt der Bundes-
rat fest, daß sich die Einsatz-
pflicht von Rettungs- und
Katastrophenschutzdiensten
und insbesondere der Feuer-
wehren nach Landesrecht
richtet. Die amtliche Begrün-
dung der Strahlenschutzver-
ordnung erwecke dagegen den
Eindruck, daß sich die Ein-
satzpflicht nach der Verord-
nung der Bundesregierung be-
stimme.

Für Verordnungen ist gesetz-
lich kein Vermittlungsverfah-
ren vorgesehen. Die Bundes-
regierung muß deshalb entwe-
der die vom Bundesrat be-
schlossenen Änderungen voll-
ständig berücksichtigen oder
vom Erlaß der Verordnung
absehen.

In einer Erklärung ließ Bun-
desumweltminister Jürgen
Trittin nun verlauten, der
Bundesrat habe der neuen
Verordnung „im Grundsatz
zugestimmt“. Vorschläge, die
eine Verschlechterung des
Strahlenschutzes bedeuteten,
hätten in der Länderkammer
keine Mehrheit gefunden. Be-
sonders wichtig für den vor-
beugenden Gesundheitsschutz
sei, daß die Grenzwerte für die
radioaktive Belastung einzel-
ner Organe und Körperteile

(Organgrenzwerte) nicht ge-
strichen worden sind, wie dies
einige Bundesratsausschüsse
in der Woche zuvor mit Mehr-
heit gefordert hatten. Das hät-
te deutlich höhere Belastun-
gen zur Folge gehabt als bis-
her zulässig.

Drei Punkte heben die Gesell-
schaft für Strahlenschutz, die
Umweltverbände und die
IPPNW als besonders kritik-
würdig hervor:
 Schwangere Frauen sollen

der neuen Strahlenschutz-
verordnung zufolge künf-
tig in Kontrollbereichen
arbeiten dürfen und für Ju-
gendliche entfallen künftig
die Zutrittsbeschränkun-
gen für Kontrollbereiche,

 das schlechtere Strahlen-
schutzrecht der DDR wird
für etliche Bereiche im
Uranbergbaugebiet in
Sachsen und Thüringen
weitergelten,

 mit den Freigaberegelun-
gen schafft die Strahlen-
schutzverordnung die
Möglichkeit, Atommüll
auf normalen Deponien, in
Baumaterial, Straßenbelag
oder Zahnspangen unter-
zubringen.

Schutzbarrieren für
Schwangere und
Jugendliche wurden
abgebaut

Schwangeren Frauen wurde
bisher untersagt, in Kontroll-
bereichen zu arbeiten. Sie
durften nur in Bereichen Ar-
beiten, in denen es unter un-
günstigen Bedingungen zu
Belastungen von 15 Millisie-
vert im Jahr kommen konnte.
Die neue Verordnung läßt es
nun ausdrücklich zu, daß
schwangere Frauen auch im
Kontrollbereich arbeiten, wo
Strahlendosen von 6000 Milli-
sievert pro Jahr auftreten dür-
fen. Theoretisch folgt hieraus,
daß das ungeborene Kind be-
reits nach 20 Minuten den
Grenzwert von 1 Millisievert
erreichen könnte – und zwar
ohne, daß das zunächst be-
merkt würde. Dr.med. Ellis
Huber, Vorstandsmitglied der
IPPNW: „Das ungeborene Le-

ben reagiert besonders em-
pfindlich auf Strahlenbela-
stungen. So ist beispielsweise
bekannt, daß fetale Schilddrü-
sen auf die Belastung mit ra-
dioaktivem Jod bis zu 200mal
empfindlicher reagieren als
die Schilddrüsen der Mütter.
Es ist daher absolut unverant-
wortlich, daß die vorgelegte
Novelle es nun sogar aus-
drücklich zuläßt, daß schwan-
gere Frauen auch im Kontroll-
bereich arbeiten können. Kin-
der dürfen dann vor Ihrer Ge-
burt künftig einer Strahlenbe-
lastung ausgesetzt werden, die
nach der bisherigen Strahlen-
schutzverordnung verboten
war.“

Jugendliche standen bisher –
wie schwangere Frauen – un-
ter dem besonderen Schutz der
Strahlenschutzverordnung. Sie
durften sich nur unter beson-
deren Bedingungen in Kon-
trollbereichen aufhalten. In
der neuen Verordnung gibt es
keine Zutrittsbeschränkungen
für Jugendliche in Kontroll-
bereichen, bemängeln die Ge-
sellschaft für Strahlenschutz,
die Umweltverbände und die
IPPNW. Mit behördlicher Ge-
nehmigung könnten die Or-
gandosisgrenzwerte für Au-
gen, Haut, Hände und Füße
sogar dreimal so hoch festge-
legt werden wie in der alten
Strahlenschutzverordnung.

Zum Vergleich: Röntgen
in der Schwangerschaft
Anfang der siebziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts hatten
Alice M. Stewart und ihr Sta-
tistiker Georg W. Kneale ge-
zeigt, daß bereits eine einzige
Röntgenuntersuchung wäh-
rend der Schwangerschaft das
Risiko für eine spätere töd-
liche Krebserkrankung des
Kindes deutlich erhöht. Seit-
dem gilt es in der Medizin als
Kunstfehler, eine Schwangere
ohne besondere Not zu rönt-
gen. Das soll nach dem Willen
der rot-grünen Bundesregie-
rung nun nicht mehr gelten.
Denn die als Grenzwert in der
neuen Verordnung genannten
1 Millisievert effektive Dosis
entsprechen rund 40 Röntgen-
aufnahmen des Brustkorbs.
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Geringerer Strahlen-
schutz für Ostdeutsche,
weil es billiger ist

Mit dem Einigungsvertrag war
festgelegt worden, daß für das
Uranbergbaugebiet der DDR
(früher SDAG WISMUT,
heute WISMUT GmbH) das
Strahlenschutzrecht der DDR
weitergelten soll. Das war ein-
fach billiger, als die Sanierung
der WISMUT-Betriebe nach
dem Recht der alten Bundes-
republik abzuwickeln. Künftig
gilt für etliche Bereiche des
Strahlenschutzes in der WIS-
MUT-Region weiterhin das
Recht der DDR, rügen die Ge-
sellschaft für Strahlenschutz,
die Umweltverbände und die
IPPNW. In anderen Fällen
werde der Bevölkerung und
den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern deutlich höhe-
re Strahlendosen zugemutet
als im Bereich der Atomener-
gienutzung in den westlichen
Bundesländern. Die rot-grüne
Regierung setze „aus finan-
ziellen Erwägungen den men-
schenverachtenden Umgang
der Russen und der DDR-Füh-
rung mit den Bürgerinnen und
Bürgern dieser Region fort“.

Freigabe von Atommüll
zur Freisetzung in die
Umwelt, weil es billiger
ist als Endlagerung

„Mit der Freigaberegelung
wird es der Atomindustrie
möglich, den größten Teil des
Atommülls, der beim Abriß
der Atomkraftwerke in den
kommenden Jahrzehnten an-
fällt, auf normalen Deponien,
in Baumaterial, im Straßen-
belag oder im Metallrecycling
unterzubringen“, erklärt die
atompolitische Sprecherin des
BUND-Bundesvorstandes,
Renate Backhaus. Wenn man
bedenke, daß dann sogar
Zahnspangen aus solch radio-
aktivem Abfall hergestellt
werden könnten, werde damit
eine schleichende radioaktive
Kontamination von Teilen der
Bevölkerung bedenkenlos in
Kauf genommen. Die vorgese-
henen Werte, wird in dem
Schreiben der Gesellschaft für
Strahlenschutz, der Umwelt-

verbände und der IPPNW
ausgeführt, sind in wichtigen
Bereichen um mehrere Zeh-
nerpotenzen höher als ver-
gleichbare Werte aus Groß-
britannien oder den USA. Die
Folge werde eine schleichende
und flächendeckende Verseu-
chung der Bundesrepublik mit
radioaktivem Müll sein. „Die
unterschiedlichen Regelungen
in den europäischen Staaten
werden zu einem unkontrol-
lierten grenzüberschreitenden
Atommülltourismus zu Lasten
der deutschen Bevölkerung
führen“, heißt es wörtlich. Re-
nate Backhaus: „Wir sind
nicht bereit zu akzeptieren,
daß die Atomindustrie nach
massiven Subventionen bei
der Entwicklung der Atom-
energienutzung und beim Be-
trieb der Atomkraftwerke nun
auch noch durch gelockerte
Strahlenschutzregeln in der
Phase der Stillegung und des
Abrisses ihrer Anlagen und
der Endlagerung des Atom-
mülls massiv entlastet wird –
und das auf Kosten der Ge-
sundheit vieler Generationen.“

„Die neue Strahlen-
schutzverordnung gehört
ins Altpapier“

Neben diesen Beispielen gibt
es eine Vielzahl offensichtli-
cher und versteckter Mängel,
über die das Bundesumwelt-
ministerium, Bundes- und
Landtagsabgeordnete aller
Parteien seit einem Jahr wie-
der und wieder informiert
wurden, konstatieren die Ge-
sellschaft für Strahlenschutz,
die Umweltverbände und die
IPPNW. „Wir haben erwartet,
daß die rot-grüne Regierung
ihr Versprechen wahr machen
würde, mit Unterstützung der
Mehrheit der Bevölkerung,
der Umweltschutzverbände,
von WissenschaftlerInnen und
ÄrztInnen endlich aus der
Atomenergienutzung auszu-
steigen. Ein zentraler Grund
für den Ausstieg war und ist
das unvertretbar hohe Risiko,
durch radioaktive Strahlen zu
erkranken oder zu sterben. Ein
weiterer Grund war die
Empörung über die Verbrei-
tete Verharmlosung bzw. das

Leugnen von Strahlenrisiken
und Strahlenschäden und die
ungenügenden gesetzlichen
Regelungen zum Schutz der
BürgerInnen. Die Analyse der
Katastrophe von Tschernobyl
hat deutlich gemacht, daß die
Auswirkungen eines Super-
GAU in einem deutschen Be-
völkerungsballungsgebiet
grenzenloses menschliches
Leid verursachen und unser
Land wirtschaftlich ruinieren
würde.
Wir können deshalb nicht ver-
stehen, daß unter einer rot-
grünen Regierung, die sich
den Ausstieg aus der Atom-
energienutzung zum Ziel ge-
setzt hat, ausgerechnet der
Strahlenschutz für die Bevöl-
kerung und die beruflich
strahlenexponierten Personen
verwässert wird.
Wir sehen es als wenig demo-
kratisch an, daß die Strahlen-
schutzverordnung und damit
das Wohl und Wehe eines
großen Teils der Bevölkerung
unter Ausschluß der Öffent-
lichkeit und des Bundestages
im wesentlichen unter Mini-
sterialbeamten des Bundes
und der Länder ausgehandelt
wird.“

BUND und Robin Wood fol-
gern: „Die neue Strahlen-
schutzverordnung gehört ins
Altpapier. Die Chance für ei-
nen echten Strahlenschutz be-
steht jetzt noch darin, eine
vollkommen neue Verordnung
zu erarbeiten.“ Die Umwelt-
schutzverbände werden Bun-
desumweltminister Trittin da-
bei gerne unterstützen und
eine sinnvolle Novelle gegen
mögliche Angriffe aus der
Atomindustrie und gegen die
Verwässerungswünsche der
Bundesländer verteidigen.

Kommentar:
Nicht von Arglist zu
sprechen, fällt schwer

In ihren öffentlichen Darstel-
lungen schrecken der Bun-
desumweltminister und sein
Ministerium nicht vor direkten
Irreführungen einer weitge-
hend uninformierten Öffent-
lichkeit zurück. So heißt es

wiederholt und bis zuletzt in
den Pressemitteilungen des
Umweltministeriums, der Do-
sisgrenzwert für die Bevölke-
rung werde „von 1,5 auf 1
Millisievert herabgesetzt“.
Maximal 1,5 Millisievert pro
Jahr waren bisher jedoch le-
diglich in sogenannten außer-
betrieblichen Überwachungs-
bereichen zulässig. Bei Atom-
kraftwerken ist das ein Strei-
fen innerhalb des Kraftwerks-
zaunes. Davon konnten je-
weils bis zu 0,3 Millisievert
aus radioaktiven Ableitungen
über die Luft und das Wasser
stammen. Jeweils 0,3 Milli-
sievert aus Ableitungen über
Luft und Wasser waren auch
am ungünstigsten Ort außer-
halb von Strahlenschutzberei-
chen möglich, und zwar ohne
weitere Direktstrahlung.

Die Kategorie des „außerbe-
trieblichen Überwachungsbe-
reichs“ wurde jetzt gestrichen
und entsprechende Gebiete
damit aus den Strahlenschutz-
bereichen entlassen. Außer-
halb von Strahlenschutzberei-
chen sind nun für die allge-
meine Bevölkerung effektive
Dosen bis 1 Millisievert jähr-
lich zulässig, davon ebenfalls
jeweils 0,3 Millisievert aus
Ableitungen über Luft und
Wasser. Der Rest ist jetzt
weitere Direktstrahlung. Diese
darf auch bis zu 1 Millisievert
betragen, falls keine Ableitun-
gen vorhanden sind, wie das
zum Beispiel bei Castor-
Transporten gehofft wird.

Tatsächlich wurde also ledig-
lich für eine kleine, falls über-
haupt existierende Gruppe von
Menschen, die sich in frühe-
ren „außerbetrieblichen Über-
wachungsbereichen“ aufhiel-
ten, der zulässige Dosisgrenz-
wert herabgesetzt. Gleichzei-
tig aber ist für die große Mas-
se der Bevölkerung der Grenz-
wert in Wirklichkeit von 0,6
auf 1 Millisievert erhöht wor-
den. Hier nicht von Arglist zu
sprechen, fällt schwer. Dazu
passen besonders auch die
neuen Regelungen zur Frei-
gabe und Freisetzung von
radioaktiven Abfällen in die
Umwelt. Th.D.


